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(2) Die Gesundheitskarten verbleiben bei dem ver- | 
antwortlichen Arzt, der mit den Untersuchungen be
auftragt ist.

(3) Bei Ausscheiden des verantwortlichen Arztes ist 
dieser verpflichtet, die Gesundheitskarten dem Nach
folger zu übergeben.

(4) Wechselt die beruflich strahlenexponierte Person 
die Institution, und ist sie dann weiterhin beruflich 
strahlenexponiert, so ist der für diese Institution zu
ständige verantwortliche Arzt verpflichtet, die Gesund
heitskarte vom vorher zuständigen verantwortlichen 
Arzt anzufordern.

(5) Bei Beendigung der Arbeit als beruflich strahlen
exponierte Person hat der verantwortliche Arzt die 
Gesundheitskarte innerhalb von 4 Wochen an den Be
reich Medizin der Staatlichen Zentrale für Strahlen
schutz zu übersenden. Bei späterer Wiederaufnahme 
einer Tätigkeit als beruflich strahlenexponierte Person 
hat der verantwortliche Arzt der einstellenden Institu
tion die Gesundheitskarte vom Bereich Medizin der 
Staatlichen Zentrale für Strahlenschutz anzufordern.

(6) Die Ergebnisse weiterer nach der Siebenten 
Durchführungsbestimmung vom 23. Juni 1955 zur Ver
ordnung über die weitere Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Arbeiter und der Rechte 
der Gewerkschaften — Ärztliche Reihenuntersuchungen 
der Arbeiter — (GBl. I S. 502) vorgeschriebenen Taug
lichkeitsuntersuchungen sind gesondert von den Ge
sundheitskarten für beruflich strahlenexponierte Per
sonen zu dokumentieren.

§4

(1) JSer verantwortliche Arzt führt die Untersuchun
gen gemäß den Festlegungen dieser Anordnung durch.

(2) Der verantwortliche Arzt wird durch die angege
benen Termine und Untersuchungsmethoden nicht der 
Verantwortung enthoben, falls erforderlich, weitere 
diagnostische Maßnahmen Zur Klärung des Befundes 
zu veranlassen oder Überwachungsuntersuchungen in 
kürzeren Abständen durchzuführen.

(3) Der verantwortliche Arzt entscheidet, ob nach 
Arbeitsausfall aus Krankheitsgründen vor Wiederauf
nahme der Tätigkeit als beruflich strahlenexponierte 
Person eine zusätzliche Überwachungsuntersuchung 
durchzuführen ist. Zu diesem Zweck meldet der Leiter 
der Institution dem verantwortlichen Arzt die betref
fende Person in der 4. Woche der Arbeitsunfähigkeit.

(4) Der verantwortliche Arzt kann die Durchführung 
notwendiger Zusatz- und Spezialuntersuchungen im 
Bereich Medizin der Staatlichen Zentrale für Strahlen
schutz anfordern.

(5) Personen, die bei außergewöhnlichen Ereignissen 
gemäß § 17 der Strahlenschutzverordnung vom 26. No
vember 1969 oder bei der Behebung von Folgen außer
gewöhnlicher Ereignisse gemäß § 3 der Ersten Durch
führungsbestimmung vom 26. November 1969 zur Strah
lenschutzverordnung (GBl. II S. 635) einer Strahlenbe
lastung ausgesetzt waren, werden entsprechend der 
Richtlinie über das Verhalten bei außergewöhnlichen 
Ereignissen durch den Medizinischen Dienst der Staat
lichen Zentrale für Strahlenschutz zur Feststellung 
oder zum Ausschluß biologischer Reaktionen zur strah
lenschutzmedizinischen Untersuchung in die Staatliche 
Zentrale für Strahlenschutz überwiesen.

(6) In Ausnahmefällen kann nach Entscheidung des 
Medizinischen Dienstes der Staatlichen Zentrale für 
Strahlenschutz auch eine Überweisung in eine andere 
medizinische Untersuchungsstelle erfolgen.

(7) Die Entscheidungsbefugnis des Medizinischen 
Dienstes der Staatlichen Zentrale für Strahlenschutz 
beeinträchtigt nicht die Pflicht der für den Strahlen
schutz in der Institution Verantwortlichen zur soforti
gen Veranlassung notwendiger ärztlicher Hilfsmaßnah
men.

(8) Das Ergebnis der medizinischen Untersuchungen 
nach außergewöhnlichen Ereignissen wird dem zustän
digen verantwortlichen Arzt schriftlich mitgeteilt und 
in die Gesundheitskarte aufgenommen.

§5

(1) In der Staatlichen Zentrale für Strahlenschutz 
werden gemäß § 21 der Strahlenschutzverordnung vom 
26. November 1969 die personendosimetrischen Uber- 
wachungsdaten registriert.

(2) Die Staatliche Zentrale für Strahlenschutz führt 
aus eigener Veranlassung in Abhängigkeit von Arbeits
verfahren, Expösitionsmöglichkeit und den Ergebnis
sen der personendosimetrischen Überwachung oder auf 
begründete Anforderung der verantwortlichen Ärzte 
Spezialuntersuchungen, inkorporationsanalytische Mes
sungen und Arbeitsplatzanalysen durch.

§ 6

Zur strahlenschutzmedizinischen Überwachung strah
lenexponierter Personen aus der Bevölkerung gemäß 
§ 19 der Strahlenschutzverordnung vom 26. November 
1969 ist der Medizinische Dienst der Staatlichen Zen
trale für Strahlenschufz befugt, nicht beruflich strah
lenexponierte Personen oder Personengruppen aus der 
Bevölkerung zu strahlenschutzmedizinischen Untersu
chungen in die Staatliche Zentrale für Strahlenschutz 
zu bestellen.


